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Die Wacht am Bosporus.
Man hatte bei uns mit einigem Erſtaunen die Nachricht

vernommen, daß der ſogenannte Dreiverband irgend etwas in
Konſtantinopel unternommen habe, um die Stellung der deut-
ſchen Militärmiſſion zu erſchüttern. Zwar vom ruſſiſchen
Standpunkt aus war eine ſolche Aktion verſtändlich. Denn der
Zar wünſcht natürlich, daß der „kranke Mann“ mit Gottes Hilfe
nicht ſo bald geſund werde, weil es natürlich viel einfacher iſt,
einem ſchwachen und ſiechen Staatskörper Konſtantinopel, die
langerſehnte Hauptſtadt der orthodoxen Kirche, zu entreißen
und damit den wichtigſten Schritt zur Weltherrſchaft zu tun,
als wenn es den Freunden der Türkei gelänge, neues Leben
aus den Ruinen zu erwecken und auf den Trümmern der Ver-
gangenheit ein ſolides, gegen Freund und Feind gewappnetes
und geſchütztes Haus zu errichten. Auch die Beihilfe Frank-
reichs war verſtändlich, denn Frankreich treibt keine eigene Po-
litik mehr, auch nicht in dem für die Republik und ihre Kapita-
liſten ſeit alters ſo wichtigen Orient, ſondern fügt ſich blind-
lings dem ruſſiſchen Einfluß, um nicht die treue Freundſchaft
dieſes koſtſpileigen Bundesgenoſſen zu verlieren, der ja von
Zeit zu Zeit durch eine gewiſſe Annäherung an Deutſchland und
Hſterreich brutal genug zeigt, daß er auch „anders“ kann.

Was aber England bei der Geſchichte zu ſuchen hatte, das
war recht ſchwer zu begreifen, und man hat denn auch in Eng-
land ſelbſt die Köpfe geſchüttelt über die Tatſache; daß der eng-
liſche Botſchafter überhaupt ſich an der Aktion beteiligte, wenn
auch wohl nicht ohne Abſicht bekannt gegeben wurde, daß Eng-
land einen mäßigenden, abſchwächenden Einfluß auf die En-
tenteGenoſſen ausgeübt habe. Jmmerhin mußte es auffallen,
daß in einer ſolchen Sache überhaupt noch ein gemeinſamer
Schritt der Dreiverbandsmächte zuſtande kam, denn die Jn-
tereſſen Englands ſtehen nirgends in einem ſchrofferen Gegen-
ſatz zu denen Rußlands als gerade am Bosporus. England
kann nicht zugeben, daß die Dardanellen und die Türkenhaupt-
ſtadt in die Krallen des ruſſiſchen Doppeladlers geraten, weil
ſonſt Englands Stellung im Mittelmeer, ſein Anſehen bei den
mohammedaniſchen Nationen, ſeine Herrſchaft in Jndien, ſeine
Geltung in ganzen Aſien aufs ſchwerſte erſchüttert wäre. Dieſe
Erkenntnis hat die engliſche Politik trotz des Techtelmechtels mit
Frankreich während der Balkanwirren an die Seite Deutſch
lands geführt und der Zwang der Ereigniſſe wird auch weiter
in dieſer Richtung wirken.

Eine engliſche Politik, die lediglich engliſche Geſichtspunkte
verfolgt und das Kindergeſpenſt von der deutſchen Jnvaſion
aus ihrer politiſchen Rechnung vollends ſtreicht, muß es mit
allen Mitteln unterſtützen, wenn die deutſche Militärmiſſion ſich
bemüht, die türkiſche Armee ſo aktiv und ſchlagfertig zu ma-
chen, daß ein Angriff auch einem mächtigen Nachbarn große
Opfer auferlegen würde. Jn Konſtantinopel verteidigt der
deutſche General Liman von Sanders nicht nur den letzten
Reſt der alten Türkenmacht in Europa, ſondern indirekt auch
das Hochplateau von Armenien, deſſen Beſitz Rußland zum
Herrn in Vorderaſien und Perſien, zum lebensgefährdenden
Nachbarn von Jndien machen würde. Ein ſchlagfertiges Tür-
kenheer bedeutet deshalb für England die Hinausſchiebung der
ſchickſalsſchweren Stunde, in der es vielleicht einſt mit Rußland
um die Vorherrſchaft in Aſien ſich meſſen muß.

Und darum ſollte der engliſche Botſchafter, wenn er wie-
der zur Hohen Pforte kommt, ſagen, daß er nur wünſchen
könne, man möge der deutſchen Militärreform in allen Dingen
möglichſt freie Hand laſſen im Jntereſſe der Türkei, des Welt-
friedens und Seiner britiſchen Majeſtät.

Paris, 29. Dezember. Der Generalſekretär des Komi-
tees für Einheit und Fortſchritt, Midhat Schukri Bei, erklärte
dem Konſtantinopeler Berichterſtatter des „Temps“: „Wir
haben eine deutſche Militärmiſſion eingeſtellt, weil die Deut-
ſchen ſeit 30 Jahren unſere Lehrer waren. Wir hätten uns
ſchwer an jemand anders wenden können; denn wir hätten
alles umſtürzen müſſen und uns überflüſſigerweiſe den Deut-
ſchen vollſtändig entfremdet. übrigens verkünden wir laut,
daß die Deutſche unſer Unglück im erſten Balkankrieg nicht
verantwortlich zu machen ſind. Wir allein ſind an unſeren
Niederlagen ſchuld. Wir hätten ſiegen können, wenn wir den
Ratſchlägen und Weiſungen des Feldmarſchalls Freiherrn von
der Goltz treu gefolgt wären. War es vielleicht die Schuld un
ſerer deutſchen Jnſtrukteure, daß wir bei Beginn des Krieges
keinen Jntendantur- und keinen Sanitätsdienſt hatten? Sie
hätten ihn gern eingerichtet, aber wir haben ihnen niemals die
Mittel dazu gegeben. Man hat gegen uns den Hauptvorwurf

4 47

13.Mittwoch, den 31. Dezember 1953

reisblatt

zannemachungen und der Merſeburger Kokal Nachrichten in ohne Vereinbarung nicht geſtattet.

W—ÖvV»öä—-

Jnuſertiousgeböhrz Jöür die s geſpaltene Korpus
zeile oder deren Raum 20 Pfg., für Private in
Merſeburg und Umgegend 10 Pfg. Für periodiſche
und größere Anzeigen entſprechende Ermäßigung.
Komplizierter Satz wird entſprechend höher berechnet.
Notizen und Reklamen oußerhalbdes Jnſeratenteils
a40 Pfg. Sämmtliche Annoncen Bureaus nehmen
Inſerate entgegen. Telephonruf 274

Druck und Verlag von l f Matnme, Merſeseg

153. Jahrgang

erhoben, daß wir die Politik in die Armee tragen. Dieſer
Vorwurf iſt bis zu einem gewiſſen Grade begründet. Wir wol-
len vor allem die Politik aus dem Armeekorps von Konſtanti-
nopel hinaustreiben, wo ſie am gefährlichſten werden kann.
Deshalb haben wir das Kommando einem deutſchen General
übertragen, weil wir überzeugt ſind, daß dieſer am leichteſten
dem politiſchen Einfluß entgeht.“

Deutſches Reich.
Berlin, 29. Dezember. (Hofnachrichten.) Seihe Majeſtät

der Kaiſer nahm heute an der Jagd am Entenfang, unweit
Wildpark, teil. Jhre Majeſtät die Kaiſerin fuhr nachmittags
um 1214 Uhr nach Braunſchweig und kehrte abends von dort
iach dem Neuen Palais zurück.

Münſter, 29. Dezember. Der Ausbäu der Univerſität
Münſter zur Volluniverſität, der ſchon lange geplant iſt, ſoll im
nächſten Jahre energiſch in Angriff genommen werden. Um
die Errichtung der noch fehlenden mediziniſchen Fakultät zu er-
möglichen, ſind in den nächſtjährigen Etat bereits mehrere For-
derungen als Anfangsraten zum Bau der mediziniſchen und
chirurgiſchen Klinik ſowie der Spezialabteilüngen eingeſtellt.
Die geſamten Baukoſten werden, da ganz neue und moderne,
allen Anforderungen der Wiſſenſchaft entſprechende kliniſche
Anſtalten geſchaffen werden ſollen, auf etwa 3--4 Millionen
M. veranſchlagt.

Zcoberner Vachklänge.
Straßburg, 29. Dezember. Die amtliche Unterſuchung hat

nunmehr ergeben, daß die am Freitagabend in der Dunkelheit
gefallenen Schüſſe nicht von diesſeits des Kanals vor der
Schloßkaſerne kamen, ſondern zweifellos auf der anderen Seite
des Baſſins gefallen ſind. Wie zuverläſſig feſtſteht, geſchah die-
ſes von einem dort befindlichen Holzlager aus, welches ca. 125
Meter entfernt iſt. Vier Leute haben ausgeſagt, daß ſie gegen
6 Uhr abends von dieſem Holzlager her zwei Schüſſe gehört
und auch den Feuerſchein wohl geſehen haben. Jn Anbetracht
der Entfernung und der herrſchenden Dunkelheit war es alſo
garnicht möglich, den jenſeits des Kanals an der Schloßmauer
patroullierenden Poſten zu ſehen, und es iſt ganz ausgeſchloſ-
ſen, daß der Poſten unter ſolchen Umſtänden von dem Holz-
lager aus hätte getötet werden können. Von einem Attentat
auf den Poſten kann ſomit keine Rede ſein. Die Stellung-
nahme der Elſäſſiſchen Regierung zu den Vorfällen in Zabern
wird vielleicht in dem gerichtlichen Verfahren am beſten klar-
geſtellt werden. Der „Straßburger Poſt“ zufolge hat der
Kreisdirektor von Zabern ein Diſziplinarverfahren gegen ſich
ſelbſt beantragt, um gegenüber den Angriffen wegen Verſa-
gens der Zivilbehörden den wahren Sachverhalt aufzuklären.
Das Miniſterium hat dem Antrag ſtattgegeben. Ferner ſucht
ja bekanntlich die elſaß-lothringiſche Regierung gegenüber dem
Vorwurf, daß ſie in kritiſchen Augenblicken in Zabern verſagt
habe, durch eine ſtrenge und unparteiliche Unterſuchung, die
zurzeit geführt wird, den Nachweis zu erbringen, daß ihrerſeits
alles Notwendige veranlaßt worden ſei. Sämtliche Perſonen,
die bei den erſten Krawallen vom 8.--10. November beteiligt
waren, haben Strafbefehle wegen Verübung großen Unfugs
erhalten. Andere Perſonen, die ſich Beleidigungen von Mili-
tärperſonen zuſchulden kommen ließen, wurden ebenfalls zur
Anzeige gebracht. Redakteur Käſtle vom „Elſäſſer“ wird ſich
wahrſcheinlich ebenfalls wegen Anſtiftung von Soldaten zu
einem Diſziplinarvergehen vor Gericht zu verantworten haben.
Die Unterſuchung gegen ihn ſchwebt bereits. Die Regierung
vertritt die Auffaſſung, daß das Anſehen der Zivil- und Mili-
tärgerichte nur geſtärkt werden kann durch die ſtrenge Durch-
führung der Verfahren gegen alle Beteiligten, daß aber jeder
kritiſche Eingriff in die ſchwebenden Verfahren, ſofern er die
Unparteilichkeit der Gerichte anzuzweifeln bezweckt, der Ent-
wicklung der Dinge in Elſaß-Lothringen und dem Deutſchtume
im Lande nur ſchädlich ſein kann.

Lokales.
Merſeburg, 30. Dezember.

Von der ProvinzialStädte-Feuerſoziekät. Auch durch
die Provinzpreſſe geht die Nachricht, daß der langjährige Ge-
neralinſpektor der Sozietät, Herr Herbers, mit Ablauf dieſes
Jahres in den Ruheſtand tritt und Herr Jnſpektor Lindemann
ſeine Amtsgeſchäfte endgültig übernimmt. Mit Rückſicht auf
die Verbreitung der Nachricht in der Preſſe glauben auch wir
dieſelbe mitteilen zu ſollen, die diesſeits ſchon ſeit einiger Zeit
bekannt war.

Anhaltender Schneefall. Aus Thüringen, dem Schwarz-
wald, aus Berlin uſw. werden anhaltende Schneefälle gemeldet

Auch in Merſeburg ſchneit es luſtig darauf los. 'Es iſt Glatteis
zu befürchten. Pferdebeſitzer werden gut tun, ſofort die Huf-
eiſen herritchen zu laſſen.

Steuerdeklarationen. Die Steuerformulare für die preu-
ßiſche Einkommenſteuer und für die Reichsvermögensſteuer
werden z. Zt. den Steuerpflichtigen zugeſtellt. Nun heißts de-
klarieren, aber richtig!

Vom Rathauſe.
Merſeburg, 30. Dezember.

Bevor das alte Jahr zur Neige geht, gab es geſtern noch
im Stadtverordneten-Kollegium etwas über die Mittelſchule zu
hören, und das war in ſeiner Art recht intereſſant und lehr-
reich zugleich für manchen bisher Naiven. Da der ſeitherige
Referent in Mittelſchul-Angelegenheiten, Herr Lehrer Gremp-

ſcheint, ſo hatte geſtern Herr Stadtverordneter Werneke das
Referat über die Mittelſchule übernommen, und, um es gleich
vorweg zu nehmen, unglücklicher hätte für die Mittelſchule ſo
leicht ein Stadtverordneter nicht operieren können. Es ſoll
das noch nicht einmal geſagt ſein mit Bezug auf den äußeren
Rahmen des Referats, aber wenn der Herr Stadtverordnete
gleich damit herausgeht, daß er die Stimmen als „Unkenrufe“
bezeichnet, welche die Bürgerſchaft darauf hinwieſen, daß die
Mittelſchule eine nennswerte finanzielle Belaſtung der Stadt
bedeutet, ohne andrerſeits dasjenige AÄquivalent zu bieten, das
mancher vorausſetzt, ſo muß der Stadtverordnete ſich gefallen
laſſen, daß die angegriffene Seite ſich wehrt. Es handelt ſich,
kurz geſagt, darum, daß die Mittelſchule, die bisher 50 000
M. Zuſchuß aus der Kämmereikaſſe erhielt, neuer Mittel be-
darf und daß das Schulgeld für die die Schule beſuchenden
Kinder erhöht werden ſoll. Herr Stadtverordneter Frauen-
heim hob hervor, daß die Errichtung der Mittelſchule hierſelbſt
vor einigen Jahren den Stadtverordneten damit mundgerecht
gemacht worden ſei, daß der Referent damals ausdrücklich be-
tonte, eine Vermehrung der Ausgaben aus ſtädtiſchen Mitteln
ſei in abſehbarer Zeit nicht zu erwarten. Herr Frauenheim
hätte hinzuſetzen können, er ſei damals naiv genug geweſen,
dies für zutreffend zu halten und habe aus dieſem Grunde für
Errichtung der Mittelſchule geſtimmt. Wie iſt es jener Aus-
laſſung gegenüber in Wirklichkeit geworden? Die Mittelſchule
hat inzwiſchen wiederholt neue regelmäßige Zuſchüſſe in Höhe
von mehreren tauſend Mark bedurft, u. a. iſt eine neue Lehr-
kraft mit 2400 M. angeſtellt worden, aber das Beſte iſt doch,
daß wir Merſeburger die Mittel aufbringen auch zu Gunſten
der Ammendörfer. Man wußte das bisher im allgemeinen
noch garnicht ſo recht, aber Herr Stadtverordneter Werneke hat
es geſtern verraten, daß 156 Auswärtige unſere Schule beſu-
chen (jetzt ſind es 177), daß dieſe die unteren Klaſſen in Merſe-
burg mitnehmen, weil ſie hier die Ausbildung billiger haben,
als in Halle, und daß ſie erſt in einigen Jahren nach dort ab-
ſchwirren! Pfiffi
vordenklichen Zeiten geweſen: Die Fernbahn befördert die
Kinder von Ammendorf nach Merſeburg, dort genießen ſie bil-
ligen Mittelſchul-Unterricht, und dann ſchwirren ſie ab. Aber
dieſe Ammendörfer, Franklebener uſw. ſind es nicht allein, die
abſchwirren, auch Merſeburger ſchwirren ab. Dieſe beſuchen,
wie Herr Stadtverordneter Werneke ausführte, einige Jahre
die Mittelſchule und dann treten ſie über zum Gymnaſium oder
ſonſt einer höheren auswärtigen Schule. Ja, mein Gott, ſo
wird ſich mancher den Kopf halten, dann iſt ja die mit vielen
ſtädtiſchen Opfern gehaltene Mittelſchule in der Hauptſache eine
Voranſtalt für andere höhere Anſtalten! Wenn es nun ſo
wäre? Wo ſind denn die Berechtigungen für- die Mittelſchüler
gegenüber den höherer Anſtalten? Der Mittelſchüler wird zurEin-
jährigen-Prüfung „zugelaſſen“, wie Handlungsbefliſſene uſw.
auch, „erſitzen“, wie der Gymnaſiaſt, kann er ſich das „Ein-
kährige“ nicht. Was iſt ſ. Zt. nicht alles vorgebracht worden,
die Mittelſchule gerade in ihrem Lehrziel zu empfehlen, alles,
was in Merſeburg etwas von Schul- Angelegenheiten verſteht

allerdings nicht ausreichend mit Bezug auf den finanziellen
Effekt gegenüber dem, der's Portemonnaie ziehen muß!
wurde mobil gemacht und dreimal Wehe ertönte es gegen die
Ketzerei, gegen die Mittelſchule zu löken. Und wie iſt es nun in
Wirklichkeit geworden? Die Sache kann nicht mehr, wie bis-
her, finanziell weiter geführt werden, wenn nicht neue Mittel
fließen. Entweder das Schulgeld wird erhöht, oder ge-
ſchieht das nicht es geht an die Kämmereikaſſe! So wird
es wohl ſchließlich kommen, was übrigens an dieſer Stelle ſchon
vor Jahren vorausgeſagt worden iſt. Natürlich wurde das auch
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bei anderen Gelegenheiten ins Feld geführte Moment, daß
andere Städte der Provinz Sachſen noch weit höhere Schulgel-
der zahlten, auch geſtern nicht vergeſſen. Derartige Argumen-
tation wird durch Wiederholung bei den verſchiedenſten Gele-
genheiten nicht wertvoller, anderwärts liegen die Verhältniſſe
eben anders, und die andern bezahlen keinesfalls unſere Kom-
munalſteuern. Darauf aber kommt es letzten Endes an, dies
Moment muß betont werden und die gegenteiligen Unkenrufe darf
man leichten Herzens ignorieren. Herr Frauenheim nahm
auch Veranlaſſung, die kürzlich bewilligten Ortszulagen mit der
Mittelſchul- Angelegenheit zu verquicken. Ob das am Platze
war, mag dahingeſtellt bleiben. Gegen die Herren, welche an
der Mittelſchule ihres Amtes walten, hat bisher niemand in
der Bürgerſchaft den Finger erhoben. Wenn es ſich aber um
fortlaufende Beträge aus der Stadtkaſſe von mehr als 10 000
M. jährlich Ortszulagen und Neuforderungen handelt,
ſo muß bei aller perſönlichen Sympathie für die Betreffenden
die Kritik einſetzen, ob dieſe Beträge berechtigt ſind und im
richtigen Verhältnis zur Steuerkraft der Einwohner ſtehen?
Jetzt fangen ſogar ſchon die hohen Finanzbeamten im Finanz-
miniſterium an zu bangen um die finanzielle Zukunft der
Stadt und Landgemeinden. Mit dem Standpunkt: Wir ha-
bens ja, und was wir nicht haben, wird geborgt, iſt man am
Ende angelangt. Sonſt ganz trefflich daſtehende und wohl
akkredidierte große Gemeinden bekommen ihre Anleihen nicht
mehr. durch, der bayeriſche Staat ſogar nicht einmak ſeine 80
Millionen-Anleihe. Wenn in ſolchen Zeiten für eine kleine
Gemeinde, wie Merſeburg, jährlich 10 000 M. für Ortszulagen
gefordert werden, ſo ſagt man, wie auch der Magiſtrat zuerſt es
getan: Nein. Wenn dann aber durch Filz- oder Gummi-
ſchuh-Politik der Magiſtrat zu etwas anderem beſtimmt wird
und die Stadtverordneten ſtimmen zu, ſo iſt die Sache fertig.
Jſt einmal zugeſtimmt, ſo erſcheint es nicht angebracht, nach-
träglich ſich zu beklagen, daß man nicht habe vorausſehen kön-
nen, wie ſich die Dinge geſtalten würden. Das hätte vorher,
wenn auch nicht gewußt, ſo doch geahnt werden können.

Jn früheren Zeiten war eine beliebte Redensart: Spie-
gelberg, ich kenne dir. Heute hört man ſie noch ſelten, ſie fiel
einem aber geſtern ein, als es ſich um die Erleuchtung des Feld-
ſchlößchens durch Elektrizität handelte. Herr Kießler will näm-
lich elektriſch beleuchten, und das Recht des Anſchluſſes ſteht
ihm als Merſeburger Bürger zu, gleichviel, in welchem Stadt-
teil er wohnt. Die Sache koſtet bis dort hinaus 3000 M., die
Stadt will die Sache gern machen, verlangt dann aber einen
Mindeſtkonſum von jährlich 200 M. Das will aber nun wie-
der Herr Kießler nicht. An ſich würde er berechtigt ſein, Strom
zu verlangen, da aber außergewöhnliche Verhältniſſe vorliegen,
wird man es der Stadt nicht verdenken können, wenn ſie ſich
ihrerſeits ſichert. Man mutmaßt nämlich, es könnte möglicher-
weiſe der Fall eintreten, daß die Stadt die Anlage herſtellt,
Herr Kießler verzichtet alsdann aufs Licht und erzählt nun ſei-
nen Gäſten alle Tage aufs neue ſchmunzelnd, daß er in
puncto Schlauheit der Stadt doch noch „über“ ſei. Das iſt die
Geſchichte vom Feldſchlößchen, das ohne elektriſches Licht bleibt.

Die Stadtverordneten-Wahlen, die im vorigen Monat
vollzogen worden ſind, wurden geſtern für gültig erklärt. Der
Referent, Herr Juſtizrat Scholtz, gab recht dankenswerte Auf-
ſchlüſſe darüber, wie ſich die Summe der aufzubringenden
Steuern in den einzelnen Abteilungen ſtellt und wie groß die
Anzahl der Steuerzahler derſelben iſt. Wann die erforder-
liche Erſatzwahl für Herrn Grempler anberaumt worden iſt,
darüber verlautet noch nichts.

Es war die letzte Sitzung im Jahre 1913 geſtern, das kom-
münale Leben hat im ablaufenden Jahre mancherlei Verände-
rungen gebracht, der Jahresſchluß regt zu mancherlei ernſten
Betrachtungen an. Eins der ſchönſten Denkmäler, das Merſe-
burg ſich ſelbſt geſchenkt, war die Einweihung des Heimat-Mu-
ſeums im letzten Frühjahr. Was haben Liebe zur Heimat und
Anhänglichkeit an die Vaterſtadt im Laufe weniger Jahre nicht
alles zuſammengetragen, und wie gern haben hochherzige Bür-
ger geſpendet, dieſen Sammlungen eine würdige Stätte zu be-
reiten! Mit welcher Freude wird weiter geſammelt, und wie
aufmerkſam hört man die Vorträge, die uns Kunde geben von
vergangenen Tagen Merſeburgs, von Jahren und Jahrhun-
derten. Aber all dieſe lieben Erinnerungen machen das lebende
Geſchlecht nicht zu Petrefakten, es regt ſich, es ſtrebt vorwärts,
es raſtet nicht, und ſymboliſch für das Recht der Vergangenheit
und der Gegenwart zugleich war die Einweihung des Heimat-
Muſeums und der Gasanſtalt an ein und demſelben Tage. Dort
verwittertes Geſtein, Kunſt und Wehrgehänge, die Jahrhun-
derte hinaufreicht, hier ein Werk modernſten und zugleich groß-
artigen Stils, nicht nur großartig für unſere mittelſtadtlichen
Verhältniſſe, beſtimmt, den Jnduſtriellen, Geſchäfts- und Ge-
werbetreibenden Kraft und Licht zu ſpenden, die ihnen ebenſo
notwendig ſind wie Feuer und Waſſer. „Es iſt der Geiſt, der
ſich den Körper baut.“ Der Geiſt des Fortſchritts auf kommu-
nalem Gebiet darf nicht ermüden, er muß immer von neuem
geweckt werden, zur Mitarbeit ſind alle berufen, wenn auch

bürgern gegenüber, welche ihnen ihr Vertrauen geſchenkt,
ſchwere und heilige Pflichten. Wer ſich ihnen nicht gewachſen
fühlt, verſchwinde lieber von der Bildfläche; denn an fähigen
Köpfen fehlt es in Merſeburg nicht u. an opferbereiten Männern,
die das Herz auf dem rechten Fleck haben. So ſieht es denn
bei Schluß des Jahres in unſerm kommunalen Leben nicht un
günſtig aus, ſchwere Kriſen, wie in manchen anderen Gemein-
den, ſtehen uns, ſoweit menſchliche Vorausſicht reicht, nicht be-
vor, drückende haben wir in der ſtädtiſchen Verwaltung
nicht zu befürchten die Finanzen ſind geregelt, gravierende
Klagen dringen im allgemeinen nicht in die Offentlichkeit, das
Vertrauen iſt vorhanden zu den Männern, in deren Händen die
Geſchicke der Stadt ruhen. Dieſes Vertrauen für die Zukunft
zu erhalten, muß ihr eifrigſtes Beſtreben ſein, ſie haben das
ſelbſt in der Hand. Daß die Bürgerſchaft ſolches Vertrauen
auch im neuen Jahre gerechtfertigt ſehe, dies ſei der Wunſch,
von dem die Arbeit der führenden Männer begleitet ſein möge.
Allen aber, die im abgelaufenen Jahre ihr beſtes Können ein
geſetzt haben für das Blühen, Wachſen und Gedeihen unſeres
Gemeinweſens, möge öffentlich vielmals gedankt ſein. Nun
unverzagt und friſch hinein ins neue Jahr, dem Mutigen ge-
hört die Welt!

Die Krankenverſicherung von Dienſtboten.
Am 1. Januar 1914 tritt das zweite Buch der Reichsver-

ſicherungs-Ordnutig, die Krankenverſicherung, betreffend, in
Kraft. Von dieſem Zeitpunkt ab ſind auch. die Dienſtboten für
den Fall der Krankheit verſichert, das iſt eine weſentliche Neue-
rung. Nach dem jetzt geltenden Recht beſteht nur eine pri-
vatrechtliche Fürſorgepflicht des Dienſtherrn gegen das
Geſinde. Wie die Herrſchaft im einzelnen Falle dieſe Fürſorge-
pflicht erfüllt, iſt lediglich Sache der Beteiligten. Freilich kann
im Streitfalle der Dienſtbote die Entſcheidung des Gerichts an-
rufen, ebenſo wie er andererſeits ſeinen Anſpruch gegen die
Dienſtherrſchaft überhaupt nicht geltend zu machen braucht.

Dieſe Verfügungsmacht der Beteiligten, die nur im Streit-
falle einer Kontrolle durch das Gericht unterlag, iſt durch die
Reichsverſicherungs-Ordnung beſeitigt. Mit dem Antritt des
Dienſtes iſt der Dienſtbote kraft Geſetzes, ohne daß es einer
weiteren Förmlichkeit bedarf, Mitglied der zuſtändigen Land-
krankenkaſſe und, wo eine ſolche nicht beſteht, der allgemei-
nen Ortskrankenkaſſe und muß zu dieſer durch die
Dienſtherrſchaft nach näherer Maßgabe der Meldeordnung an-
gemeldet werden. Wie alle übrigen nach dem zweiten Buch
der Reichsverſicherungs-Ordnung Verſicherungspflichtigen hat
der Dienſtbote Anſpruch auf Gewährung von Kran-
kenhilfe, die aus Krankenpflege (ärztliche Behandlung,
Arznei uſw.) und Krankengeld beſteht, ferner auf Wochen-
geld und Sterbegeld. Dieſe Leiſtungen können da, wo
Landkrankenkaſſen beſtehen, in gewiſſen Beziehungen einge-
ſchränkt werden; in Merſeburg iſt eine Landkrankenkaſſe nicht
errichtet. Die Dienſtboten gehören daher zur allgemeinen Orts-
krankenkaſſe. Deren Leiſtungen werden im einzelnen durch die
Satzung beſtimmt, von der jede Dienſtherrſchaft auf Wunſch ein
Exemplar ausgehändigt erhält Mit der vorgeſchriebenen An
und Abmeldung und mit der Zahlung der Beiträge iſt die Ver-
pflichtung der Dienſtherrſchaft gegenüber den Dienſtboten in
Bezug auf die Krankenverſicherung zunächſt erfüllt. Alles
übrige beſorgt die Kaſſe. Erkrankt der Dienſtbote, ſo muß er
ſich von der Kaſſe einen Krankenſchein beſorgen und kann mit
dieſem einen der Kaſſenärzte aufſuchen. Erhält der Dienſtbote
Krankengeld, ſo kann die Dienſtherrſchaft dieſes auf den Lohn
anrechnen, den ſie während der Krankheit weiter zu zahlen hat.
Eine Vereinbarung der Parteien über die Anſprüche aus der
Erkrankung iſt künftig ausgeſchloſſen, da es ſich um öffentliches
Recht handelt. Das Geſetz hat nun aber eine Befreiung von
der Verſicherungspflicht zugelaſſen. Auf Antrag des Arbeit-
gebers wird befreit, wer an dieſen bei Erkrankung einen
Rechtsanſpruch auf eine Unterſtützung hat, die den Leiſtungen
der zuſtändigen Krankenkaſſe gleichwertig iſt. Vorausſetzung
iſt: 1. Daß der Arbeitgeber die volle Unterſtützung aus eige-
nen Mitteln deckt. An ſich haben die Verſicherungspflichtigen
zwei Drittel und die Arbeitgeber ein Drittel der Beiträge zu
zahlen. Wie bei der Jnvalidenverſicherung es dem Arbeitge-
ber freiſteht, den auf den Arbeitnehmer entfallenden Teil von
deſſen Lohn in gewiſſen Umfange zurückzubehalten, ſo ſteht
auch das gleiche Recht hinſichtlich des 26-Beitrages der Kaſſen-
beiträge der Dienſtherrſchaft zu. Ob ſie es im Einzelfalle tut,
oder aus perſönlichen Gründen den ganzen Beitrag ſelbſt be-
zahlt, iſt ihr überlaſſen. Wenn ſie dagegen die Befreiung
von der Verſicherungspflicht beantragt, ſo muß
ſie die volle Unterſtützung aus eigenen Mitteln
decken und darf irgend einen Beitrag von dem Dienſtboten
überhaupt nicht einziehen.

2. Es iſt ferner für die Befreiung von der Verſicherungs-
pflicht Vorausſetzung, daß die Leiſtungsfähigkeit des Arbeitge-
bers ſicher iſt. Da der Arbeitgeber alle Leiſtungen zu gewäh-
ren hat, die die Kaſſe im Falle der Verſicherung zu tragen

bei langwierigen Krankheiten uſw. recht erhebliche Auf
wendungen in Frage kommen können. Mit
Recht verlangt daher das Geſetz eine gewiſſe Garantie, daß im
Falle der Befreiung der Dienſtbote für den Erkrankungsfall
nun auch eine der Reichsverſicherungs-Ordnung entſprechende
Fürſorge erhält. Worin die Leiſtungsfähigkeit zu finden iſt,
ſagt das Geſetz nicht, es überläßt das den ausführenden Jn-
ſtanzen, alſo dem über das einzelne Befreiungsgeſuch entſchei-
denden Kaſſenvorſtand und dem Oberverſicherungsamt. Es
wird abzuwarten ſein, welche Mindeſtvermögen und -Einkom-
men angenommen werden, um die Leiſtungsfähigkeit als ſicher
erſcheinen zu laſſen. Es iſt 3. nötig, daß der Arbeitgeber die
Befreiung ſeiner ſämmtlichen Dienſtboten ebantragt, ſoweit
ſie durch Vertrag zur regelmäßigen Arbeit für mindeſtens 2
Wochen verpflichtet ſind. Die Befreiung gilt nur für die Dauer
des Arbeitsvertrages. Sie muß alſo jedesmal, wenn ein neuer
Dienſtbote eintritt, von neuem beantragt werden. Wird die
Befreiung ausgeſprochen, ſo wirkt'ſie vom Eingang des An
trages bei der Kaſſe an.

Preußiſcher Lehrertag.
Poſen, 29. Dezember.

Der über 70 000 Mitglieder zählende Preußiſche Lehrer-
verein trat heute unter ſtarker Beteiligung hier in der König-
lichen Akademie zuſammen. Zahlreiche Vertreter der Staats
regierung, der Kommunalbehörden, der Provinz Poſen und
die dem Lehrerſtand angehörigen Mitglieder des preußiſchen
Abgeordnetenhauſes hatten ſich dazu eingefunden. Der Vor-
ſitzende Rektor Reißmann (Magdeburg) eröffnete die Verſamm-
lung mit einem Hinweis auf die große Zeit vor 100 Jahren
und brachte ein Hoch auf den Kaiſer aus, das ſtürmiſchen Wi-
derhall fand. Die Verſammlung erhob ſich und ſang „Heil Dir
im Siegerkranz“. Dann nahm der Oberpräſident der Provinz
Poſen D. Dr. von Schwartzkopff das Wort, um die Grüße des
Kultusminiſters zu überbringen und dem Lehrertag beſten Er-
folg zu wünſchen: „Sie alle wiſſen, daß der Kultusminiſter
den Fragen der Volksſchule und des Lehrerſtandes ſein großes
und warmes Intereſſe zuwendet, und auch die Beratungen
hier werden in Berlin ernſte Aufmerkſamkeit finden. Nun
noch ein kurzes perſönliches Wort: Jch habe lange Jahre in
Berlin in der Zentrale der Unterrichtsverwaltung an der Schule
und für den Lehrerſtand mitarbeiten dürfen, und dies werden
mir immer die liebſten Jahre meines Lebens ſein. (Beifall.)
Wir ſind ja gewiß nicht immer einer Meinung geweſen (Hei-
terkeit), aber ſeien Sie verſichert, daß uns alle verbindet die
Liebe zur preußiſchen Volksſchule und zum preußiſchen Lehrer-
ſtand, dem wir alle helfen wollen. (Lebhafter Beifall.) Un
ſere Schule und unſer Lehrerſtand ſind vorwärtsgekommen und
werden weiter vorwärtsgehen, und dazu werden auch die Be-
ratungen des diesjährigen Lehrertags beitragen. (Lebhafter
Beifall.)

Weitere Begrüßungsanſprachen hielten Oberbürgermeiſter
Wilms im Namen der Stadt Poſen und Rektor Focke im Na-
men der Akademie. An den Kaiſer wurde folgendes Tele-
gramm abgeſandt:

„Die in Eurer Majeſtät Reſidenzſtadt Poſen zum 7. Preu-
ßiſchen Lehrertag verſammelten Mitglieder des Preußiſchen
Lehrervereins bringen Eurer Majeſtät in tiefſter Ehrfurcht ihre
Huldigung dar und geloben, in echt deutſchem Sinn immerdar
treu und feſt zu König und Vaterland zu ſtehen.“

Darauf wurde in die Tagesordnung eingetreten. über
die Neuordnung der Volksſchullehrerbildung referierte Ober-
lehrer Wilhelm (Pankow). Er forderte eine Ausbildung der
Volksſchullehrer über den Rahmen dieſer Miniſterialverord-
nung hinaus und eine wiſſenſchaftliche Vertiefung der Lehrer-
bildung. Um dieſes Ziel zu erreichen, ſoll das Seminar zu
einer den drei höheren Schulen für die männliche Jugend
gleichwertigen Lehranſtalt ausgeſtaltet werden. Da die beſon-
deren Aufgaben der Lehrerbildung den Seminaren das Ge-
präge einer höheren Schule eigener Art verleihen, ſoll die Leh-
rerbildungsanſtalt der Zukunft nicht aus Präparande und Se-
minar beſtehen, ſondern eine einheitliche Lehranſtalt mit ſieben
aufſteigenden Jahresklaſſen ſein, wovon die unteren ſechs die
wiſſenſchaftliche Allgemeinbildung und die oberſte die beſon-
dere Vorbereitung auf die Lehrtätigkeit übernehmen. Jn den
wiſſenſchaftlichen Fächern ſollen nur akademiſch gebildete Leh-
rer (Oberlehrer) unterrichten, die Vorbildung der Geſang-, Zei-
chen- und Turnlehrer ſoll ſich nach den entſprechenden für die
übrigen höheren Knabenſchulen geltenden Vorſchriften regeln.
Die Hauptfächer des Seminars ſind Pädagogik, Deutſch, Ge-
ſchichte, Engliſch, Mathematik, von Klaſſe 3 an ſoll nach Wahl
der Schüler Franzöſiſch oder Lateiniſch als verbindliche Fremd-
ſprache hinzutreten. Der Unterricht in Muſik ſoll eingeſchränkt
werden, er bezweckt neben der Mitwirkung an der künſtleri-
ſchen Erziehung die Befähigung zur Erteilung des Geſangun-
terrichts. Die wiſſenſchaftliche Ausbildung in den Klaſſen 6
bis 1 ſoll durch eine Reifeprüfung abgeſchloſſen werden, die der
an den übrigen höheren Knabenſchulen gleichſteht. Jn das
praktiſche Jahr ſollen die Ausbildung in pädagogiſcher Wiſſen

(Fortſetzung auf nächſter Seite.)nur wenige auserwählt. Die wenigen aber haben ihren Mit- hätte, ſo bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß z. B.

V
Aus Merſeburg verlangt e „—mm—2- e e

Jawohl hier iſt Loewendahls
Kehraus- Direktor in Halle Aber Frau Müller,
Sie wollen wiſſen, was unſer Kehraus bedeutet?

D

wel

am 2.

die ſie voriges
Natürlich

zeigen,

bedeutet.

Sie ſich mal ihren

Auswahl, denn es ſind ja große Mengen von allen Sachen da!

Liſte in den Halleſchen Blättern
Loewendahls kennt ja jedes Kind!

Fragen Sie

ſchwarzen Mantel zeigen, den ſie im letzten Kehraus holte
natürlich farbige Ulſters, über 1000 Stück für 8 Mk. ſchon gute Sachen. Am beſten iſt es, Sie leſen am Silveſter-Abend die Vorrats-

Jawohl, das neue, große Haus in der Ulrichſtraßeda ſteht alles drin;
Adieu Schluß!

Da ſind Sie wohl erſt von weither zugezogen, denn in der ganzen Provinz wartet jede Dame auf unſern großen Kehraus, der alle Jahre
Jannar anfängr und 3 Wochen dauert. Nein Sie können auch die andere Woche kommen, da finden Sie noch dieſelbe

nur Jhre Bekannten und laſſen Sie ſich mal die Sachen
JerJahr im Kehraus bei Geſchw. Loewendahl in Halle gekauft haben, da werden Sie am beſten ſehen, was

auch Seidenplüſch- und Samt Mäntel, da wird keine Ausnahme gemacht, alles was da iſt, Koſtüme,
Kleider, Bluſen, Mäntel, Röcke, alles iſt mit Kehraus-Preiſen abgeſtempelt. So das iſt Jhre Schwägerin na, da laſſen

der koſtete 15 Mk. und iſt auf Seide gefüttert;

gleich am Markt
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chaft, die Unterrichtstätigkeit in der Übungsſchule, die Fort- n Provinz und Umgegend.luf Kühn der wiſſenſchaftlichen Ausbildung Weh einer der im Intereſſe der Einheitsſchule eine einheitliche Lehrer weiſſenſele, 39 Dezember. Geſtern un
Mit liche Übungen und ſchließlich die Lehramtsprüfung fallen, deren ausbildung verlangt, Juhl (Altona) im Sinne Vorpahls, Wag- Depute n d F. n t an der See t Galrn

ß i Veſtehen die Bedingung für die auftragswelſe Beſchäftigung er (Eſſen), Stolle (Magdeburg), Schultz (Elberfeld), Michel ten Dehlitz in der Familiengruft an der Seite ihres Gatten de
m an den Volks, Bürger und Fortbildungsſchulen iſt. Die end (Gehrte) und Brunotte (Hannover). Profeſſor Dr. Lehmann verſtorbenen Geheimrates und Landrates, Frau von Richter

alt gültige Anſtellung iſt von der Bewährung im Schuldienſt ab von der Poſener Akademie ſah als Folge eines allgemeinen beſtattet. Frauen erwerben ſich nur in Ausnahmefällen um
8 hängig zu machen. Nach dreijähriger Tätigkeit im Schuldienſt pflichtigen Üniverſitätsſtudiums für Elementarſchullehrer die das öffentliche Leben Verdienſte die ihnen ein bleibendes Ge
i Iſt, ſoll jeder Volksſchullehrer zum Univerſitätsſtudium in den Fä Aufrichtung einer neuen Barre gegen das Volk und nicht eine dächtnis der Nachwelt ſichern. Aber mit Frau von Richter iſt
In chern berechtigt ſein, zu denen die Obe ituri Verbindung mit dem Volk voraus. Nach mehrſtündiger Ein ein ſo hochſinniger Frauencharakter dahingegangen, daß unſere
chei r e s ſei ana i Zeit der Verſtorbenen wohl ein Wort des Dankes und der Hoch-gelaſſen werden. Aus den Reihen der auf dieſe Weiſe aus selbeſprechung faßte Tews ſeine Stellungnahme in dem Satz n. ng gebildeten Männer ſind die Stellen der Oberlehrer und der Di zuſammen, daß die Lehrerbildungsanſtalten in allgemeinbil- achtung ſchuldet. Jn ihrer chriſtlichſittlichen Lebensauffaſſung
Sig rektoren an den Lehrerſeminaren ſowie die Stellen der Schul dende höhere Schulen volkstümlichen Charakters umgeſtaltet äußerſt ſchlicht und wahrheitsliebend war ſie in allen hohen
icher aufſichts und Schulverwaltungsbeamten innerhalb des geſam werden ſollen, die mit der Fachausbildung des Lehrers nichts menſchlichen Pflichten unerbittlich ſtreng gegen ſich, und men
die ken Volksſchulweſens zu beſetzen. 9 mehr zu tun haben. Der Lehrertag erklärte ſich mit Mehrheit ſchenfreundlich nachſichtig gegen andere. Von dem, was ſie in

weit Poſen, 29. Dezember. Bei der Beſprechung der Leitſätze gegen dieſe Auffaſſung und ſchloß ſich der Auffaſſung des Refe- aller Stille. Gutes und Liebes an ihren Mitmenſchen getan,
s 2 für die Neuordnung der Volksſchullehrerbildung auf der Ta renten an, daß nämlich die Lehrerbildungsanſtalten ſo umge- wäre manches zu ſagen. Aber wir wollen dem ſchlichten We-
r ung der preußiſchen Lehrer, die bereits gemeldet ſind, warnte, ſtältet werden ſollten, daß ſie höhere Schulen werden und auch. ſender Verſtorbenen Rechnung tragen und ihr nur im ſtillen
uer Ferior Vorpahl (Magdeburg), die Forderungen auf akademiſcheè die fachliche Ausbildung übernehmen. Auf Antrag Tews be gutſchreiben, was ſie im ſtillen an Gutem getan. Daß man die
x e Bildung nicht zu überſpannen, weil dadurch viele fähige Köpfe ſchloß der Lehrertag ferner, zu fordern, daß den im Amt be Perſönlichkeit der Verſtorbenen allgemein hochſchätzte, bewies

n dem Elementarlehrerberuf entfremdet würden. An der weite währten Volksſchullehrern alle Leitungs und Aufſichtsämter die herzliche Anteilnahme bei ihrem Begräbnis. Die ſie kann
c ren Ausſprache beteiligten ſich Generalſekretär Tews (Berlin), ohne Unterſchied offenzuhalten ſind. ten, werden ihre Perſönlichkeit nie wieder vergeſſen.

Bekannkmachung. Gemäß S 71 des Einkommenſteuergeſetzes wird von Mitgliedern einer darauf aufmerkſam, daß auch die
rer- Sffentliche Bekanntmachung. in Preußen ſteuerpflichtigen Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung derjenige J jenigen Militärpflichtigen, welche ſich
ug h Veranlagung des Wehrbeitrags. Teil der auf ſie veranlagten Einkommenſteuer nicht erhoben, welcher auf in früheren Jahren zur Aufnahme
ats Auf Grund des t 36 des Reichsgeſetzes über einen einmaligen außer- Gewinnanteile der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung entfällt. Dieſe J in die Stammrolle gemeldet und
ind ordentlichen Wehrbeitrag vom 3, Juli 1913 (R. G. Bl. S. 505) wird hiermit Vorſchrift findet aber nur auf ſolche Steuerpflichtige Anwendung, welche ihren Wohnſitz nicht verändert haben,
hen jeder, der ein Vermögen von mehr als 20 000 Mark oder der bei mehr äls eine Steuererklärung abgegeben und in dieſer den von ihnen empfangenen J zur Wiederholung der Anmeldung
or- 4000 Mark Einkommen mehr als 10 000 Mark Vermögen hat, oder der Geſchäftsgewinn beſonders bezeichnet haben. Daher müſſen alle Steuer- verpflichtet ſind und daß jeder,
im Perſonen mit ſolchem Vermögen und Einkommen zu vertreten hat, im pflichtigen, welche eine Berückſichtigung gemäß S 71 a. a. O. erwarten, welcher die Anmeldung unterläßt,
ren Kreiſe Merſeburg aufgefordert, die Vermögenserklärung nach dem vor mögen ſie bereits im Vorjahr nach einem Einkommen von mehr als 3000 nach g 25 der Wehrordnung mit
VPi- geſchriebenen Formular in der Zeit vom 4. Januar bis einſchl. 20. Januar Mark veranlagt en ſein oder nicht, binnen der oben bezeichneten Friſt einer Geldſtrafe bis zu 30 Mk. oder
Dir 1914*) dem Unterzeichneten ſchriftlich oder zu Protokoll unter der Verſiche- eine die nähere Bezeichnung des empfangenen Geſchäftsgewinns aus der verhältnismäßiger Haft belegt wird.
inz rung abzugeben, daß die Angaben nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen ge Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung enthaltende Steuererklärung ein- Gleiche Strafen haben die Eltern,

des macht ſind. reichen. Vormünder, Lehr-, Brot und dieEr Die oben bezeichneten Perſonen ſind zur Abgabe der Vermögenser- Steuerpflichtige, welche gemäß S 26 des Ergänzungsſteuergeſetzes von Fabrikherren, welche die Anmeldung
ter klärung verpflichtet, auch wenn ihnen eine beſondere Aufforderung oder dem Rechte der Vermögensanzeige Gebrauch machen wollen, haben dieſelbe militärpflichtiger Perſoneu verab
es ein Formular nicht zugegangen iſt. Auf Verlangen werden die vorgeſchrie- ebenfalls innerhalb der oben angegebenen Friſt nach dem vorgeſchriebenen ſ ſäumen, zu gewärtigen.
en benen Formulare von heute ab im Steuerbüro des Unterzeichneten, Dom- Formular bei dem Unterzeichneten ſchriftlich oder zu Protokoll abzugeben. Pierſeburg, den 16. Dezember 1913.
un ſtraße 4 D Seitengebäude koſtenlos verabfolgt. Auf die Berückſichtigung ſpäter eingehender Vermögensanzeigen bei der Der Magjiſtrak.
in Die Einſendung ſchriftlicher Erklärungen durch die Poſt iſt zuläſſig, ge- Veranlagung zur Ergänzungsſteuer kann nicht gerechnet werden. Durch Ansſchnßurtent des unter
ile ſchieht aber auf Gefahr des Abſenders und deshälb zweckmäßig mittels Wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige tatſächliche Angaben über zeichneten Gerichts vom 22. Dezember
en Einſchreibebriefes. Mündliche Erklärungen werden von dem Unterzeich- das Vermögen in der Vermögensanzeige ſind im S 44 des Ergänzungsſteuer- 1913 iſt das Sparkaſſenbuch der

neten werktäglich Vormittags 9 bis 12 Uhr im Steuerbüro, Domſtraße 4, geſetzes mit Strafe bedroht. Kreisſparkaſſe in Merſeburg Nr. 13757
ie u Pruekor gegen genommen. Merſeburg. den 15. Dezember 1913. g. über 1120 M. 17 Pfg. auf denſie Wer die Friſt zur Abgabe der ihm obliegenden Vermögenserklärung Der Vorſitzende der Einkommenſteuer Veranlagungskommiſſion. Namen des Unteroffiziers Franz
Da verſäumt, iſt gemäß 38 des Reichsgeſetzes mit Geldſtrafe bis zu 50) Mark Freiherr von Wilmowski. Hohlbein ausgeſtellt, für kraftlos
n zu der Abgabe anzuhalten, auch hat er einen Zuſchlag von 5 bis 10 o Bekannkmachung. erklärt.des geſchuldeten Wehrbeitrags verwirkt. Nach S 459 der Reichsverſicherungsordnung hat der Arbeitgeber, der Merſeburg, den 22. Dezember 1913.
S Wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige Angaben in der Vermögens eines Wandergewerbeſcheins bedarf, die in ſeinem Wandergewerbebetriebe Königliches Amtsgericht.
er erklärung ſind in den S 56 bis 58 des Reichsgeſetzes mit Geldſtrafen und Beſchäftigten, ſoweit er ſie von Ort zu Ort mit ſich führen will, ihrer Sefanmmachung.

gegebenen Falles mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bedroht. Zahl nach bei der Landkrankenkaſſe und, falls keine ſolche vorhanden iſt, Gemäß der 88 39 und 56 der
7 Gibt ein Beitragspflichtiger bei der Veranlagung zum Wehrbeitrag oder hei der allgemeinen Ortskrankenkaſſe des Ortes als Mitglieder anzu j Landgemeinderrdnung vom 3. Juli
a in der Z5wiſchenzeit ſeit dem IJnkrafttreten dieſes Geſetzes bei der Veranla melden bei deſſen Polizeibehörde er den Schein beantragt. Beſchäftigte, 891 iſt die Gemeindemitgliederliſte

gung zu einer direkten Staats. oder Gemeindeſteuer Vermögen oder Ein für die er über die angemeldete Zahl hinaus die Erlaubnis nach 62 der und in Gemeinden mitGemeinde-
rn an. das bisher der Beſteuerung durch den Staat oder die Gemeinde Gewerbeordnung erſt nach Empfang des Scheines nachſucht, hat er durch vertretung die Wählerliſte C all-
entzogen worden iſt, ſo bleibt er von der landesgeſetzlichen Strafe und der Vermittelung der für dieſe Erlaubnis zuſtändigen Behörde anzumelden. jährlich in Jannar zu berichtigen.

n Verpflichtung zur Nachzahlung der Steuer für frühere Jahre frei. Bei der Anmeldung hat der Arbeitgeber nach g 460 Abſ. 1 der R. Die Herren Ortsrichter erfuche ich,
Wegen der Vorauszahlung von Beiträgen und der Leiſtung freiwil- V. O. die Beiträge für die Zeit bis zum Ablauf des Wandergewerbe die Berichtigung der Liſten demgemäß

r liger Beiträge wird auf 51 Abſ. 2 des Geſetzes und die unten äbgedruck- ſcheins oder mit Erlaubnis des Kaſſenvorſtandes für kürzere Zeit im vorzun hre d dieſelben ſodann
r en r des Bundesrats g§ 63, 64 verwieſen. Voraus zit entrichten. Die Krankenkaſſe beſcheinigt nach dem durch Be in der Zeit vom 15. bis 30., Januar

e vor e de Zewber 1913 Lrrz kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 21. November d. J. (R. G. kommenden Jahres in einem vorher
r orſitzen er Einkommenſteuer Veranlagungskommiſſion. Bl. S. 762) veröffentlichten Muſter die empfangenen eder geſtundeten zur öffentlichen Kenntnis zu bringen-

Freiherr von Wilmowski. Beiträge. Jm Falle der nacht äglichen Annahme weiterer Begleiter werden gen Raume anszulegen. Mit den
r die t ß n t die Beiträge an die Behörde gezahlt, die nach 8 62 der Gew. O. die Er- ährenud dieſer etwa eingehenden EinFür die in au »äiſchen Länder Hewäſſern Abweſende ger 2 während dieſer etwa eingehenden Eint längert ſich tieſe Friſt an Monte r die W europ alen Ada Ab weſenden laubnis erteilt, und von dieſer der zuſtändigen Landkrankenkaſſe über ſyrüchen iſt nach den Beſtimmungen

auf 6 Wochen. mittelt (5 461 Abſ. 2 der R. V. O.) Der Wandergewerbeſchein darf nur unter A2 bezw. Ba der Anweiſung l
Ausführungsbeſtimmungen des Bundesrats: erteilt werden, wenn die Beſcheinigung vorgelegt iſt, die Erlaubnis zur nur Ausführung der Landgemeinde-

8 63. (1) Freiwillige Beiträge ſind anzunehmen. über ſolche Be Mitführung weiterer Begleiter nur, wenn die Beiträge entrichtet oder ge- ordnung zu verfahren.
träge iſt eine von 2 Beamten auszuſtellende Huittung zu erteilen. Iſt die ſtundet ſind (5 461 Abſ. 3 der R. V. O, s 62 der Gew. O. in der Falls die Gemeinden mitGemeinde-
Hebeſtelle nur mit einem Kaſſenbeamten beſetzt und die ſofortige Zuziehung Faſſung des Geſetzes vom 19. Juli 1911). verſammlung nach erfolgter Be
nes anderen Beamten nicht angängig, ſo hat der Kaſſenbeamte zunächſt Für den Fall, daß Wandergewerbeſcheine für das Jahr 1914 bean richtigung der Gemeindemitglieder-
eine als ſolche zu bezeichnende vorläufige Beſcheiniguag zu erteilen. Dem tragt werden. bevor die Beſcheinigung nach s 461 Abſ. 1 der R. V. O. liſte die Zahl der Stimmberechtigten

erteilt werden, kann, hat der Bundesrat auf Grund des Art. 100 des Ein-nächſt iſt eine vorſchriftsmäßige Quittung zu überſenden. Die oberſte Lan-
desfinanzbehörde beſtimmt das Nähere.

S 64. (1) Will ein Beitragspflichtiger vor erfolgter Veranlagung den
Wehrbeitrag oder einen Teil hiervon im voraus zahlen, ſo iſt der angebo-
tene Betrag anzunehmen. 8 63 findet Anwendung.

(2) Nach erfolgter Veranlagung des Wehrbeitrags und deſſen Jnſollſtel-
lung iſt der vorausgezahlte Betrag auf den feſtgeſtellten Wehrbeitrag anzu-
rechnen. überſteigt der feſtgeſtellte Wehrbeitrag den vorläufig gezahlten
Betrag, ſo iſt die gezahlte Summe auf die zuerſt fälligen Teilbeträge zu
verrechnen. Bleibt der geſchuldete Wehrbeitrag hinter dem. zum voraus
gezahlten Betrage zurück, ſo iſt der Mehrbetrag als freiwilliger Beitrag an-
zuſehen, falls er nicht zurückgefordert wird.

Sffentliche Bekannkmachung.
EinkommenſteuerVeranlagung für das Steuerjahr 1914.

Auf Grund des S 25 des Einkommenſteuergeſetzes wird hiermit jeder
bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mark veranlagte Steu-
Apflichtige im Kreiſe Merſeburg aufgefordert, die Steuererklärung über ſein
Jahreseinkommen nach dem vorgeſchriebenen Formular in der Zeit vom
4. bis 20. Januar 1914 dem Unterzeichneten ſchriftlich oder zu Protokoll
unter der Verſicherung abzugeben, daß die Angaben nach beſtem Wiſſen
und Gewiſſen gemacht ſind.

Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen ſind zur Abgabe der Steuer-
erklärung verpflichtet, auch wenn ihnen eine beſondere Aufforderung oder
ein Formular nicht zugegangen iſt. Auf Verlangen werden die vorge-
ſchriebenen Formulare von heute ab im Steuerbüro des Unterzeichneten,
e t koſtenlos verabfolgt.

„Hie Einſendung ſchriftlicher Erklärungen durch die Poſt iſt zuläſſig, geſchieht aber auf Gefahr des Abſenders und derhaig en d

führungsgeſetzes zur R. V. O. beſtimmt Bekanntmachung des Herrn
Reichskanzlers vonr 21. November d. J, R. G Bl. S. 761), daß der
Arbeitgeber für die auf die Zeit nach dem 31. Dezember 1913 entfallenden
Beiträge zur Krankenverſichernng eine Sicherheit im Betrage von 24 Mark
für jeden in ſeinem Wandergewerbebetriebe Beſchäftigten, den er von Ort
zu Ort mit ſich führen will, an die Polizeibehörde zu zahlen hat bei
welcher der Wandergewerbeſchein beantragt wird. Wird der Wanderge-

werbeſchein für eine kürzere Zeit als für die Dauer eines Jahres bean-
tragt, ſo iſt der Betrag der Sicherheit entſprechend zu ermäßigen.

Jn dieſen Fällen darf der Wandergewerbeſchein nür erteilt werden.
wenn die Sicherheit geleiſtet iſt. die Polizeibehörde hat den gezahlten Be-
trag demnächſt an die zuſtändige Krankenkaſſe abzuführen. Dieſe Be
ſtimmungen gelten entſprechend für die Behörde, die nach 8 62 Gew.-O.
nachträglich die Erlaubnis zur Mitführung weiterer Begleiter zu erteilen
hat, ſolange aus dem Wandergewerbeſcheine der Grundlohn und der
Wochenbeitrag nicht hervorgehen.

Merſeburg, den 22. Dezentber 1912.
Der Vo ſitzende des Königl. Verficherungsamts Merſeburg-Land.

Frhr. von Wilmows i.
Unter Bezugnahme auf die 88 25 3. bis einſchließlich 25. Januar

und 26 der deutſchen Wehrorduung 1914 in den Vormittagsſtundeun im
vom 22. November 1888 fordern Militärburean, Rathaus 1 Treppe
wir alle diejenigen Militärpflichtigen links, zu melden.
hieſiger Stadt, welche im Jahre 1894 Für die zur Zeit abweſenden
geboren ſind und gegenwärtig ihren Militärpflichtigen ſind die Eltern,
geſetzlichen Wohnſitz hier haben, oder Vormünder, Lehr, Brot und Fabrik-

40 erreicht, iſt mir wegen Zuſendung
Bildung einerder Formulare zut

Anzeige zuGemeindevertretung
machen.
Merſeburg, den 23. Dezember 1913.

Der Königliche Landrak.
Frhr. v. Wilmowski.
Gottesdienſtanzetgen.
Mittwochd, den 31. Dezember.

(Silveſter).
Es predieen;

Dom. Nachm. 6 Uhr Silveſteranu-
dacht. Superiſtendent Bithorn.

Liedertexte werden am Eingange ver-
abfolgt.

Stadt. Abends 6 Udsr; Liturgiſche
Abendandacht und im Anſchluß daran
Beichte u. Abendn ahl. Paſtor Berger.

Altenburg. Abends 6 Uhr; Silveſter-
Andacht. Paſtor Delius.

Neumarkt. Nachm. 6 Uhr Jahres-
ſchlußfeier. Paſtor Boit.

Donnerstag, den 1. Januar.
(Neujahr.)

Es predigen;
Dom. Vorm. 10Uhr: Superintendent

Bithorn.
Nachm. 5 Uhr; Diakonus Wuttke.
Stadt. Vorm. 10 Uhr; Paſtor

Riem.
Jm Anſchluß an den Gott sdienſtre Mündliche Erklärungen werden von dem Unterzeichneten ſich als Dienſtboten, Lehrlinge, herren derſelben verpflichtet, die An Beichte und Abendmahl. Derſelbe.

werktäglich Vormittags 9 bis 12 Uhr im Steuerbureau, Domſtraße 4 Handlungsdiener oder in anderer ſ meldung zu bewirken. Nachm 5 Uhr: Paſtor Berger.
Seitengebäude zu Protokoll entgegengenommen. vorübergehender Weiſe aufhalten, Von den auswärts Geborenen Altenburg. Vorm. 10 Uhr: Paſtor

Wer die Friſt zur Abgabe der ihm obliegenden Steuererklärung ver ſowie diejenigen, welche vor dem ſind die Geburts Urknunden für a Vorm. 10 Uhr Feſt
en hat gemäß 8 31 Abſatz 1 des Einkommenſteuergeſetzes neben der im

eranlagungs- und Rechtsmittelverfahren endgültig feſtgeſtellten Steuer
einen Zuſchlag von 5 Prozent zu derſelben zu entrichten.

Wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige Angaben oder wiſſentliche
i weigung von Einkommen in der Steuererklärung ſind im S 72 des

inkommenſteuergeſetzes mit Strafe bedroht.

Militärzwecke andere Geburts-
Urkunden ſind ungültig oder
die Zeugniſſe über etwaige frühere
Geſtellungen bei der Meldung vor-
zulegen.

Hierbei

Jahre 1894 geboren ſind, bis
jetzt aber noch keine endgültige Ent-
ſcheidung erhalten haben, die ſie vom
Militärdienſt in Friedenszeiten be-
freit, hierdurch auf, ſich zur Aufnahme
in die Stammrolle in der Zeit vom machen wir beſonders

gottesdienſt. Paſtor Boit.

Stadttheater in Halle.
Mittwoch, den 31. Dezbr., abds.

71 Uhr Die Fledermaus.
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Beilage zu Vr 505 des „Merseburger Kreisblattes““
Mittwoch, 31. Dezember 1913.

Stadtverordneten Sitzung.

Merſeburg, 30. Dezember.
Die geſtrige Sitzung der Stadtverordneten wurde abends um 6 Uhr

vom ſtellvertretenden Vorſitzenden, Herrn Teichmann, eröffnet.
Es wurden zunächſt folgende Rechnungen entlaſtet: 1. des Waſſer-

werks für 1911; 2. des Altersheims für 1911; 3. der von Schildt-Wolffers-
dorffſchen Stiftung für 1912; 4. des Bürgerrettungs-Jnſtituts für 1912;
5. der gewerblichen Fortbildungsſchule für 1912; 6. der Pfandleih- Anſtalt
für 1910; 7. der Kämmereikaſſe für 1912.

Bei einzelnen dieſer Rechnungen, welche durchweg zu beſonderen
Anſtänden keine Veranlaſſung gaben, tragen die betreffenden Herren Re-
ferenten einige Wünſche vor. So wünſcht u. a. Herr Dr. Rademacher,
der über die gewerbliche Fortbildungsſchule berichtet, daß die zu beſchaf-
fenden Utenſilien, Materialien uſw. in Merſeburg gekauft werden.Herr Bürgermeiſter Dr. Haacke entgegnet, das geſchahe grundſätzlich, es

könnte ſich, ſei es einmal nicht geſchehen, nur um Ausnahmefälle han-
V wonach das Betreffende hier nicht ſogleich habe beſchafft werden
önnen.

Über den Kämmereikaſſen-Etat für 1911 referierte Herr Eichardt.
Der Beſtand betrug 20 000 weniger als im Vorjahre. Es wurden
verſchiedene größere Grundſtücke angekauft, ſo u. a. für die Gasanſtalt.

An Umſaßtzſſteuern kamen rund 15 000 A. auf. An Verwaltungskoſten
waren 1779 M mehr erforderlich. Der Bau des Grundſtücks Halleſche
Straße 19, gegenüber der Kaiſerhalle, erforderte rund 17 000 die
Pflaſterungen 13 000 A uſw.

Eine Anfrage wegen der Polizeihunde wird vom Herrn Bürger-
meiſter dahin beantwortet, daß nur noch ein ſolcher vorhanden fei, da die
PolizeiSergeanten meiſt ihre Privathunde hätten, und eine weitere An
ftage wegen des inaktiven Polizei-Sergeanten Fricke findet dahin ihre
Erledigung, daß die Sache bis auf weiteres ſo bleiben müſſe, wie ſie iſt,
dicht nicht genügend geklärt, ob der Genannte zu penſionieren ſei oder
nicht.

Uber die im vorigen Monat ſtattgehabten Ergänzungswahlen zum
Stadtverordneten Kollegium erſtattet Herr Stadtverordneter Scholtz Be
richt. Er gibt die Zahl der Wähler in den einzelnen Abteilungen an, den
Prozentſatz an der Wahlbeteiligung und die Summen, welche die Wäh-
ler der einzelnen Abteilungen an Steuern aufbringen. Die Wahlen wer-
den für gültig erklärt.

Für das ECrundſtück Karlſtraße 33 wird bezüglich eines Nachtrags-
Baugeſuchs eine Anerkennungsgebühr von 10 jährlich feſtgeſetzt.

Die Wahl der Bezirks-Armenvorſteher für die Jahre 1914 und 1915
nach den Vorſchläges, wie ſie Herr Graul vorträgt, wird gut geheißen.

Der nächſte Punkt der Tagesordnung betrifft Eingabe wegen An
a an das Elektrizitätswerk. Berichterſtatter Herr Stadtverordneter

rauenheim. Der Wirt des „Feldſchlößchens“, Herr Kießler, hat ſich an
den Magiſtrat gewandt, um mit ſeinem Lokale an das elektriſche Lei
tungsnetz angeſchloſſen zu werden. Der Magiſtrat hat ein Projekt aus-
arbeiten laſſen, das 3000 koſten würde und als Äquivalent verlangt,
daß Herr jährlich für mindeſtens 200 Strom abnähme. Da-
rauf iſt der Genannte indeſſen nicht eingegangen. Nun hat ſich in ei
ner längeren Eingabe, die zur Verleſung kommt, Herr Kießler an das
Stadtverordneten- ollegium gewandt. Herr Frauenheim ſchlägt vor, es
bei dem Beſchluſſe des Magiſtrats zu belaſſen, da Herr Kießler keine
Gewähr dafür biete, ſofern man ihm die Anlage bereitſtelle, auch
Strom abnehmen werde. Das Kolkegium ſtellt ſich auf den gleichen
Standpunkt, nachdem ein gegenteiliger Antrag des Herrn Stadtverord-
neten Vollrath nicht die erforderliche Unterſtützung gefunden hatte.Der nächſte Punkt betrifft Schulgeld Erhöhung für die Mittel-

Berichterſtatter Herr Stadtverordneter Werneke. Die Mittelule.
iſt bisher beſucht von 883 einheimiſchen und 156 auswärtigen

Schülern. Die Stadt ſchießt bisher jährlich 50 000 zu. Die Schule
ſoll nun erweitert werden, und würde die Stadt künftig jährlich 10 000

mehr zuzuſchießen haben. Gegenüber den „Unken“, die eine finan-
zielle Mehrbelaſtung der Mittelſchule ſ. Zt. in Ausſicht geſtellt, wolle er
bemerken, daß die notwendig werdenden Umbauten auch dann hätten
vorgenommen werden müſſen, wenn die Schule eine gehobene geblieben
oder eine Volksſchule geworden wäre. Die einzige Mehrausgabe er-
wachſe durch die Zulage, welche die Mittelſchullehrer generell bezögen
(300 alles übrige würde auch nötig geweſen ſein, wenn die Mittel-
ſchule als ſolche nicht errichtet worden wäre. Der Betrag an Schulgeld,
der bisher entrichtet würde, betrage bisher jährlich in der Unterſtufe 24
M, in der Mittelſtufe 32 in der Oberſtufe 44 A für Einheimiſche (für
Auswärtige: 36, 48, 60 Der Magiſtrat ſchlage nun vor, vom 1.
April 1914 ab zu erheben: 36, 48 und 60 für die Auswärtigen mit
502 Zuſſchlag, ſofern ſie hier in Penſion ſind, für die übrigen Auswär-
tigen 752 Zuſchlag. Der Herr Referent iſt gegen dieſe Sätze und ſchlägt
vor, künftig von jedem Schüler 12 M mehr zu erheben als bisher; au-
ßerdem ſei den Eltern, die mehr als 3 Kinder zur Schule ſchicken, Erleich-
terung zu gewähren bezüglich des Schulgeldes.

Herrn Dr. Rademacher ſagt dieſe Staffelung des Tarifs nicht zu,
er iſt für den vorliegenden ſogen. Tarif 2.

Herr Stadtverordneter Frauenheim führt aus, ſelten ſei er von
einer Vorlage ſo überraſcht worden, wie von der vorliegenden; denn es
ſei für Errichtung der Mittelſchule ſ. Zt. vom Herrn Referenten als be-
ſonderes Moment gerade hervorgehoben worden, daß ſie keine weiteren
Mehrkoſten verurſachen werde. Nun trete man mit einer nicht unwe-
ſentlichen Erhöhung des Schulgeldes hervor. Man ſage immer, das ein-
zige, was man den Kindern dauernd mitgeben könne, ſei eine gute Bil-
dung. Dann möge man den Kindern der kleinen Beamten, Handwerker
uſw. den Beſuch der Mittelſchule möglichſt erleichtern. Auch die kürzlich
gewährten Ortszulagen für Lehrer zieht der Herr Redner in den Be-
reich ſeiner Betrachtungen und bemerkt, daß dieſelben aus ganz andern
Geſichtspunkten gewährt worden ſeien, als wie ſich nunmehr heraus
ſtelle. Er beantrage, heute noch keinen Beſchluß zu faſſen, die Sache
vielmehr einer gemiſchten Kommiſſion zu überweiſen. Es wird dem-
emäß beſchloſſen und werden in dieſelbe gewählt die Herren: Bothe,

Schröder, Julich, Dr. Rademacher, Werneke und Witten-
becher.

Den mit Neujahr ausſcheidenden Herren Stadtverordneten Stoll-
berg und Herfurth dankt das Kollegium für ihre Mühewaltung.

Damit ſchloß die öffentliche Sitzung.

Vermiſchtes.
Charlottenburg, 29. Dezember. Geſtern abend kurz nach 11 Uhr

ſtürzte der Direktor der chemiſchen Aktiengeſellſchaft vorm. Schering, Dr.
Bauer, aus der vierten Etage des Hauſes Neue Kantſtraße Nr. 3 mit
dem Fahrſtuhl in den Kellerraum. Er wurde ſchwerverletzt in das Kran
kenhaus Weſtend gebracht, wo er heute morgen ſeinen Verletzungen er-
lag.

Provinz und Umgegend.
Duderſtadt, 29. Dezember. Zum vierten Male innerhalb

weniger Tage brach in Jmmingerode (Kreis Duderſtadt) Feuer
aus. Das Feuer entſtand in der Scheune der Witwe Louis
Nolte. Endlich hat man den Brandſtifter, der alle vier Brände
angelegt hat, ermittelt und ihn ins hieſige Gefängnis eingelie-
fert. Es iſt der 16 Jahre alte Söhn der Witwe Louis Nolte.
Er hat die Täterſchaft eingeſtanden und gibt an, daß er ſeine
Freude daran gehabt habe, wenn das Feuer ſo flackerte.

Magdeburg, 29. Dezember. Die Kriminalpolizei verhaf
tete vier Perſonen, die dem Arbeiterſtande angehören und
hier und in der Umgegend viele Einbruchsdiebſtähle verübt ha-
ben. Bei einem dieſer Einbrüche in Hermsdorf hatten ſie auch
auf den Beſitzer einer Molkerei acht Revolverſchüſſe abgegeben.
Ein fünftes Mitglied der Bande, ein Reiſender, iſt flüchtig ge-
worden und konnte noch nicht ergriffen werden.

Der gemeine Wert der Hausgrundſtücke.
Bei der Veranlagung zum Wehrbeitrag iſt es dem Haus-

beſitzer überlaſſen, entweder den Ertragswert oder den ge-
meinen Wert ſeines Hauſes der Berechnung zugrunde zu legen.
Für den Ertragswert, wie ihn das Geſetz vorſchreibt, d. h. den
25fachen Miet oder Pachtertrag nach Abzug von einem Fünftel
für Unkoſten, wird ſich ein Hausbeſitzer nur in Ausnahme-
fällen entſcheiden, da in der Regel der ſo gefundene Wert den
wirklichen Wert ſeines Hauſes weit überſteigt. Es bleibt mit-
hin die Rechnung mit dem gemeinen Wert, und da jeder Haus-
beſitzer den gemeinen Wert ſeines Hauſes aus der Veran-
lagung zur Gemeindegrundſteuer kennt, könne er aus jeder
Schwierigkeit, wenn er dieſen gemeinen Wert der Berechnung
ſeines Wehrbeitrages zugrunde legen würde. Das wird auch
in allen den Fällen geſchehen, in denen der Hausbeſitzer mit
der Feſtſtellung des gemeinen Wertes nach der Veranlagung
zur Gemeindegrundſteuer zufrieden iſt oder dieſelbe als richtig
anerkennt. Jſt er nicht damit zufrieden, ſo wird er verſuchen,
den gemeinen Wert ſeines Hauſes ſelbſtändig zu ermitteln. Und
nun ſetzen die Schwierigkeiten ein, dieſelben Schwierigkeiten,
die den Hausbeſitzer zwingen, immer wieder von der Bekämp-
fung der zu hohen Veranlagung des gemeinen Wertes ſeines
Hauſes im Rechtsmittelverfahren Abſtand zu nehmen.

Kein Hausbeſitzer iſt ſich darüber klar, wie eigentlich die
Steuerbehörde den gemeinen Wert der Häuſer ermittelt. Die
in der Fachpreſſe wiederholt aufgeſtellte Behauptung, daß die
Steuerbehörde in der Regel den 13- bis 15fachen Mietertrag
als gemeinen Wert ſchätze, iſt unrichtig. Die Steuerbehörde
hält ſich in erſter Reihe an den Kaufpreis, den das Grundſtück
ſelbſt gebracht hat. Jſt das Grundſtück nicht Gegenſtand eines
Kaufes geweſen, ſo ermittelt die Steuerbehörde den gemeinen
Wert aus Kaufpreiſen, die im weſentlichen gleichartige Häuſer
erzielt haben. Fehlen auch ſolche Vergleichsobjekte, dann wird
ſchließlich der gemeine Wert in einem noch ſchwierigeren Ver-
fahren mit Hilfe kataſteramtlichen Materials ermittelt. Bei
dieſer Art der Feſtſtellung des gemeinen Werts durch die
Steuerbehörde war der Steuerpflichtige bisher nur ſelten in
der Lage, den Gegenbeweis zu erbringen, daß ſein Haus zu
hoch veranlagt iſt.

Bei der Feſtſtellung des gemeinen Werts kommt jetzt aber
die Rechtſprechung dem Hausbeſitzer zur Hilfe. Das Oberver-
waltungsgericht hat es nämlich in letzter Zeit wiederholt für
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zuläſſig erklärt, daß der gemeine Wert eines Hauſes aus der
ſogenannten Üüberſchußberechnung ermittelt werden kann, da
der Begriff des gemeinen Werts ſich mit dem Verkaufswerte
deckt, der Verkaufswert aber den Preis darſtellt, welcher für
das Haus am Grundſtücksmarkte zu erzielen ſein würde. Die
Zuläſſigkeit der Ermittlung des gemeinen Werts durch die über-
ſchußberechnung iſt für den Hausbeſitzer von größter Bedeu-
tung. Sie entſpricht namentlich aber auch der Auffaſſung aller
Grundbeſitzer über den tatſächlichen Wert der Häuſer. Nach der
Überſchußberechnung vermag jeder Hausbeſitzer den Verkaufs-
wert ſeines Hauſes feſtzuſtellen. Es iſt dabei davon auszuge-
hen, daß es am Grundſtücksmarkt üblich iſt, daß ein Haus einen
Überſchuß von rund 179 haben muß, um verkäuflich zu ſein.
Der Geſamtwert eines Hauſes, bei dem noch ein ſolcher über-
ſchuß nach Abzug aller Laſten und Unkoſten vorhanden iſt, ſtellt
den Kaufwert und mithin den gemeinen Wert dar. Der Satz
von 196 iſt nicht bindend, da erfahrungsgemäß bei hohen Ob-
jekten ſich die Käufer auch mit einem geringeren Üüberſchuß, wie
z. B. 34 zufrieden geben. Ein Vorteil für den Hausbeſitzer
bei der Ermittlung des gemeinen Wertes nach der Überſchuß-
berechnung iſt noch der, daß der Mietausfall nicht unberückſich-
tigt gelaſſen werden braucht, der namentlich bei alten und un-
modernen Häuſern durch das Leerſtehen von Wohnungen ent-
ſteht. Wie weit ein Mietausfall in Abzug gebracht werden
kann, hängt im Streitfalle davon ab, bis zu welcher Höhe dies
im Grundſtückshandel üblich iſt; hierbei wird es ſchließlich auf
das Gutachten Sachverſtändiger ankommen.

Der Hausbeſitzer wird ſomit gut daran tun, die bisherige
Veranlagung ſeines Hauſes zum gemeinen Wert auf Grund
der Überſchußberechnung nachzuprüfen, und falls ſie zu hoch
iſt, den auf Grund der letzteren ermittelten gemeinen Wert bei
Berechnung ſeines Wehrbeitrags zu benutzen.

Ein kürkiſches Urteil über die deutſchen Militärinſtrukteure.

Zwiſchen zwei Mühlſteinen.
Roman von Marie Stahl.

„Liebes Kind, es kann allerdings Verhältniſſe geben, die
ein Ehepaar zeitweiſe trennen, aber es darf keine geben, die
einen verheirateten Mann zu einer anderen führen. Speerholz
iſt deinetwegen in den Harz gekommen, das iſt mir leider klar
geworden. Jch weiß nicht mehr, was ich von ihm denken
ſoll. Jch habe ihn bis jetzt für einen Ehrenmann gehalten,
wenn mir auch damals ſein Benehmen nicht verſtändlich ge-
weſen.

Erda ſank mit einem gequälten Ausdruck in ſich zuſammen.
Jetzt kam die Strafe für das unerlaubte Glück, das ſie genoſ-
ſen. Ach, hätte man ihr nur heute noch die Seligkeit ungeſtör-
ter Erinnerung gelaſſen! Aber ſie konnte nicht ausweichen, es
gab eine ernſte Auseinanderſetzung.

„Tante, muß man über alles reden? Es gibt Dinge, die
ſo viel beſſer unausgeſprochen bleiben“, erwiderte ſie matt mit

einem letzten Verſuch der Abwehr.
„Nein, liebes Kind, zu dieſen Dingen kann ich nicht ſchwei-

gen, ich machte mich einer Unterlaſſungsſünde ſchuldig. Jch
habe große Sorge um dich.“

„Du ſelbſt haſt ja zu dieſer Harzpartie zugeredet, ich wollte
es ablehnen.“

„Jch tat es in gutem Glauben. Jetzt bereue ich es. Es iſt
ſchwer, faſt unmöglich für mich, an Treue und Rechtlichkeit zu
zweifeln! Du weißt, welch einen Stein er immer bei ihr im
Brett hatte; was denkt ſich aber dieſer Mann eigentlich? Er iſt
uns ins Haus gelaufen und ſchien ſich über das gewöhnliche
Maß hinaus für dich zu intereſſieren. Wir ſind ihm freund-
lich entgegengekommen, und ich geſtehe offen, daß ich meine
geheimen Wünſche und Hoffnungen für dich hatte. Sie wur-
den enttäuſcht. Er bleibt plötzlich weg und heiratete von heute
auf morgen. Wir haben uns darein gefunden, einen direkten
Vorwurf konnte man ihm nicht machen, er war nur als Lehrer
zu einer beſonders begabten Schülerin gekommen.

Du warſt noch ſo ſehr jung und haſt dich tapfer gehalten.
Jch kann nicht ſagen, wie mich das gefreut, daß du ſtark bliebſt,
und es hat wohl deinen Charakter gebildet. Aber was nun?
Wie darf er als verheirateter Mann es wagen, in unſer ehr-
bares Haus zu kommen, um dich anzuſehen, wie er es tut? Jſt
er ſo gottverlaſſen von Ehre und Gewiſſen, daß er glauben
könnte, du ſeieſt zu etwas anderm gut als zum Heiraten? Und
was ſoll ich von dir denken, daß du ihm nicht im Zorn die Tür
weiſeſt? Kind, Kind, um Gottes willen, ſage mir alles, belüge
mich nicht! Die Angſt ſitzt mir an der Kehle!“

Erda ſetzte ſich jetzt dicht neben die Tante, die ihre zweite
Mutter war, und legte den Arm um ihren Hals.

„Tante, ich will dir alles ſagen, nur laß mich ruhig reden,
unterbrich mich nicht, bis ich zu Ened bin. Jch ſpreche die
volle Wahrheit, und niemals würde ich dich täuſchen.“ Und
nun gab ſie eine getreue Schiderung ihrer Erlebniſſe, von dem
erſten Beſuch des Profeſſors an bis zu ihrem letzten Zuſam-
menſein in aPnkow. Sie erzählte alle Einzelheiten der Kämpfe
mit ihm und mit Minnijie und wie ſie ſich gemüht, zu heilen,
was unheilbar war.

„Tante, kannſt du ihn und mich verdammen?“ fragte ſie
zum Schluß. „Haben wir nicht ehrenhaft gekämpft? Glaube
mir, es gibt noch ſittliche oFrderungen, die über den von Men
ſchen gemachten Geſetzen ſtehen! Ich kann ihn nicht ganz von
mir ſtoßen, ich muß ihm den Troſt meiner Freundſchaft laſſen.
Das Beſte in ihm geht zugrunde in gänzlicher Verlaſſenheit!“

„Großer Gott, warum hat er denn dieſe Minnie geheiratet
und nicht dich?“

„Ja, Tante, warum irren die Menſchen? Minnie war ein
ſüßes Geſchöpf und konnte wohl einem Mann den Kopf verwir-
ren! Jm Rauſch erſter Verliebtheit ſieht niemand ganz klar
oder hält Unmögliches für möglich. Es iſt furchtbar, zu denken,
daß ein ſo gemeinnütziges, wertvolles Leben an einem ſolchen

Irrtum ſcheitern ſoll!“
„Liebes Kind, wenn er wirklich ein wertvoller Menſch iſt

und ein rechter Mann, muß er auch ohne deinen Beiſtand die
Folgen ſeiner Torheit tragen können, ohne daran zu Grunde
zu gehen. Er darf nicht der einen Frau noch die zweite opfern!
Ihr täuſcht euch jetzt gegenſeitig und redet euch in Unmögliches
hinein; in Wahrheit ſucht ihr nur eure unerlaubte Liebe zu be-
ſchönigen. Das darf nicht ſein, ich muß dich von dem Abgrund
zuückreißen, vor dem du ſtehſt. Solange er Minnies Mann iſt,
die bald die Mutter ſeines iKndes ſein wird, hat er bei dir
nichts zu ſuchen. Weder in Liebe noch in Freundſchaft! Es
gibt kein Deuteln und Rütteln an den Ehegeſetzen! Wehe dem
Hauſe, wo ſie nicht wie granitene Pfeiler ſtehen! Es gibt keine
Klauſel mit wenn und aber und mit mildernden Umſtänden
für den übertreter dieſer Geſetze. Deine arme Mutter hat ſich
ſchwer vergangen, als ſie Gatten und Kind verließ, doch viel
ſchwerer würdeſt du dich vergehen, wenn du einer Mutter und
ihrem Kind das Herz des Gatten und Vaters abſpenſtig mach-
teſt. Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Und wenn er zu dei-
nen Füßen ſtürbe, dürfteſt du ihm nicht die Hand reichen, weil
du weißt, daß er dich liebt, wie er dich jetzt nicht mehr lieben
kann. Es darf keinerlei Gemeinſchaft mehr zwiſchen euch ge-
ben. Wenn ich geahnt hätte, wie die Sachen ſtehen, hätte ich
meine Tür feſt vor ihm zugemacht und ihn ſicher nicht wie
eineen lieben Gaſt aufgenommen Er ſollte mich ſo weit ken-
nen, um das zu wiſſen, und es iſt ein bitteres Unrecht, daß er
meine Argloſigkeit mißbraucht hat.“

(Fortſetzung folgt.)
Ammendorf, 28. Dezember. Am Sonnabend nachmittag

fanden auf dem Lagerplatz des Kaufmanns Göring, Halle, un
ter ſachgemäßer Leitung des Berginſpektors Heber, Halle,
Sprengungen der dorthin gebrachten großen Eiſenteile
(Schwungräder, Antriebsräder, Räder auf den Achſen und der
gleichen mehr) von bedeutendem Durchmeſſer mittels des
Sprengſtoffes „Aldorfit“ ſtatt. Die Wirkung war eine gewal-
tige, da ſelbſt die ſchwerſten Maſchinenteile bei geringer Patro-
nenauflage nicht widerſtanden, ohne daß eir Umherſchleudern
der einzelnen Eiſenteile zu bemerken war.

Eiſenach, 29. Dezember. Das Kaiſerliche Poſtamt gibt be
kannt, daß infolge des ſtarken Schneefalls über 700 Ortsfern-
leitungen und faſt ſämtliche nach auswärts führenden Telegra-
phen und Telephonleitungen von der Schneelaſt zerriſſen ſind.
Mehrere hundert Telegraphenarbeiter ſind aus ganz Thürin-
gen zur Wiederherſtellung der Leitungen nach Eiſenach ent
ſandt worden. Die Eiſenbahnzüge hatten teilweiſe große Ver
ſpätungen.

Bitterfeld, 28. Dezember. Auf einer Kohlengrube bei Holz-
weißig wurde der etwa 20jährige Arbeiter Oswald Wolf aus
Wellaune plötzlich von Kohlenmaſſen verſchüttet. Obwohl ſo
fort die Rettungsarbeiten in Angriff genommen wurden, konnte
der Unglückliche nicht vor dem Erſtickungstode bewahrt werden.
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